
Abrechnungszahlen Impfnebenwirkungen AOK Sachsen-Anhalt (2019 - 2021) 

Versicherte der AOK Sachsen-Anhalt JAHR QUARTAL

2019

ICDDIAG
ICD 

1 2
DIAGNOSE BEZEICHNUNG

T880 Infektion nach Impfung [Immunisierung] 2 2

T881 140 146

U129

Y599 6 9

Sonstige Komplikationen nach Impfung 
[Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert

Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung 
von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet

Komplikationen durch Impfstoffe oder biologisch 
aktive Substanzen

Hinweis: Für diese Auswertung wurden die nach §§ 295 u. 301 SGB V kodierten ICD-10-Diagnosen aus dem ambulanten und dem stationären Bereich herangezogen. Es wurden Versicherte gezählt, bei denen im jeweils ausgewiesenen Quartal mindestens einmal die jeweilige Diagnose kodiert wurde. Die weitere Hinweis zur Interpretation der Zahlen im Schreiben vom 27. Dezember 23 sind zu beachten.
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2020

3 4 1 2 3 4

1 4 2 1 3 4

128 154 137 162 140 199

14 9 4 5 8 12

 Für diese Auswertung wurden die nach §§ 295 u. 301 SGB V kodierten ICD-10-Diagnosen aus dem ambulanten und dem stationären Bereich herangezogen. Es wurden Versicherte gezählt, bei denen im jeweils ausgewiesenen Quartal mindestens einmal die jeweilige Diagnose kodiert wurde. Die weitere Hinweis zur Interpretation der Zahlen im Schreiben vom 27. Dezember 23 sind zu beachten.



2021

1 2 3 4

12 9 19 14

870 2,080 3,016 2,875

9 1,880 386 285

27 46 163 165

 Für diese Auswertung wurden die nach §§ 295 u. 301 SGB V kodierten ICD-10-Diagnosen aus dem ambulanten und dem stationären Bereich herangezogen. Es wurden Versicherte gezählt, bei denen im jeweils ausgewiesenen Quartal mindestens einmal die jeweilige Diagnose kodiert wurde. Die weitere Hinweis zur Interpretation der Zahlen im Schreiben vom 27. Dezember 23 sind zu beachten.
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